
224 Neue Justiz 6/84

Am Beginn dieses Entwicklungsprozesses stand die Beto
nung des Prinzips der Individualisierung der Sanktion unter 
besonderer Berücksichtigung der Person des Täters mit dem 
Ziel seiner Umerziehung und Besserung. Für die gegenwär
tige progressive Entwicklung des sozialistischen Strafrechts 
ist die Orientierung auf eine Differenzierung der Verant
wortlichkeit charakteristisch.7 Es geht um eine schrittweise 
Einengung der strafrechtlichen Sanktionen für Straftaten mit 
geringer Gesellschaftsgefährlichkeit auf dem Wege der Än
derung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit in eine andere 
juristische Verantwortlichkeit (verwaltungsrechtliche, arbeits
rechtliche und zivilrechtliche) bzw. um den Abschluß der 
Sache durch gesellschaftliche Einwirkung auf den Täter, und 
zwar mittels der Einbeziehung gesellschaftlicher Organisa
tionen der Werktätigen bzw. der Arbeitskollektive. Dabei 
muß man die wechselseitige Verbindung von staatlichem 
Zwang (Durchsetzung der juristischen Verantwortlichkeit) 
und gesellschaftlicher Einwirkung als Entwicklungstendenz 
und als eine Ubergangsform zwischen der juristischen und 
der moralischen Verantwortlichkeit begreifen.

Nach Ansicht des sowjetischen Strafrechtstheoretikers 
Prof. К а r p e z entspricht diese Konzeption der grundle
genden Entwicklungsrichtung des sozialistischen Strafrechts8, 
wovon auch die Natur der Änderungen zeugt, die in letzter 
Zeit in den Strafgesetzgebungen der UdSSR, der DDR, der 
Ungarischen Volksrepublik und der Sozialistischen Republik 
Rumänien vorgenommen wurden.

Die Entkriminalisierung in diesem weiteren Sinne — Er
setzung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit durch eine 
andere juristische Verantwortlichkeit oder durch gesellschaft
liche Einwirkung — bedeutet, daß die traditionelle Verbin
dung zwischen Straftat und vom Gericht ausgesprochener 
Sanktion als einzig möglicher juristischer Folge aufgegeben 
wird. In diesem Zusammenhang entstand auch der Vorschlag, 
die bekannte These von der Unabwendbarkeit der Strafe zu 
modifizieren in die Forderung nach Unabwendbarkeit der 
Verantwortlichkeit, und zwar der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit, einer anderen juristischen Verantwortlichkeit 
oder einer gesellschaftlichen Verantwortlichkeit auf der 
Grundlage ihrer konsequenten Differenzierung.9

Auch wenn u. E. in der bisherigen Vorbereitung gesetzge
berischer Änderungen bei strafrechtlichen Normen in bezug 
auf die Bekämpfung der kleinen Kriminalität genügend ge
tan wurde, gibt es doch eine ganze Reihe bisher ungelöster 
und strittiger Probleme. Dazu gehört z. B. die Frage, wie in
haltlich und formell diejenigen Sachen zu behandeln sind, 
die in der Abstufung der Delikte strafrechtlicher Natur im 
Hinblick auf die gesellschaftliche Gefährlichkeit am niedrig
sten stehen und deshalb häufig von Grenznormen des Rechts 
und der Moral geregelt werden. Es scheint begründet zu sein 
— auch im Hinblick auf die Beispiele sowohl aus unserer 
Rechtsgeschichte wie aus der Gegenwart anderer sozialisti
scher Länder —, die Schaffung eines besonderen Organs ge
sellschaftlicher Natur, eines gesellschaftlichen Gerichts, in 
Erwägung zu ziehen.

Institutionell bieten sich für die Schaffung eines Organs 
der gesellschaftlichen Einwirkung zwei u. E. gleichwertige 
Varianten an:

Zum einen ist das die Bildung von gesellschaftlichen Ge
richten, deren Bedeutung, Aufgaben, Art und Weise der Bil
dung, Kompetenzen, Grundsätze des Verfahrens und Mittel 
der gesellschaftlichen Einwirkung, Besserungsmaßnahmen 
und die Problematik ihrer methodischen Anleitung durch eine 
besondere Rechtsnorm geregelt werden sollten. Dabei ist zu 
betonen' daß diese Einrichtung — das gesellschaftliche Ge
richt — eindeutig gesellschaftlichen Charakter haben sollte; 
diese Tatsache muß man entsprechend verankern und bei der 
Lösung aller weiteren Fragen im Blick haben, insbesondere 
bei der Festlegung der Aufgaben und Kompetenzen dieser 
Einrichtung sowie der Mittel des gesellschaftlichen Einwir
kens.10 11 Es ist wichtig, daß die Aufgaben und Kompetenzen 
der gesellschaftlichen Gerichte eindeutig in Übereinstimmung 
mit ihrem gesellschaftlichen Charakter, mit ihren Möglich
keiten und Mitteln festgelegt werden, denn sonst entstehen 
schon in ihrem Keim — wie das bei den örtlichen Volksge
richten der Fall war — negative Erscheinungen, die hinder-
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lieh für das künftige Wirken dieser Einrichtungen sein kön
nen. In jedem Fall sollte sich aus der gesetzlichen Regelung 
die Verantwortung staatlicher Organe (der Staatsanwalt
schaft, der Gerichte, des Nationalen Sicherheitskorps, der Na
tionalausschüsse) für die Tätigkeit der gesellschaftlichen Ge
richte ergeben; dies sollte gesetzgebungstechnisch vor allem 
mit der Regelung der Rechtsmittel gegen Entscheidungen der 
gesellschaftlichen Gerichte und mit Festlegungen in bezug 
auf ihre methodische Anleitung zum Ausdruck gebracht wer
den.

Eine weitere Variante ist, diese Sachen im gesamten Um
fang an die mit eigenen Formen und Mitteln ausgestatteten 
gesellschaftlichen Organisationen der Werktätigen, nämlich 
die Gewerkschaften, den sozialistischen Jugendverband, die 
landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und die 
anderen Produktionsgenossenschaften, zu übertragen. Vor 
allem die Bedeutung und die grundsätzliche Stellung der ge
sellschaftlichen und genossenschaftlichen Organe sowie Or
ganisationen in unserem politischen System ermöglichen es, 
daß sich mit ihrer Hilfe ein möglichst weiter Kreis von Werk
tätigen an der Lösung von gesellschaftlichen Angelegenheiten 
einschließlich der Vorbeugung und Bekämpfung von gesell
schaftswidrigen Handlungen beteiligt.11

Nach längerer Vorbereitung wurden unter Nutzung von 
Schlußfolgerungen und Erkenntnissen aus politisch-juristi
schen Analysen über die strafrechtlichen Normen von den 
einzelnen federführenden Gremien Vorschläge für Grund
sätze zur Neufassung des Strafgesetzbuchs, der Strafprozeß
ordnung, des Gesetzes über die Verwirklichung der Freiheits
strafe und des Gesetzes über die Aufgaben der Nationalaus
schüsse beim Schutz der öffentlichen Ordnung ausgearbeitet. 
Gegenwärtig werden diese Vorschläge diskutiert. Unter die
sem Gesichtspunkt ist die Problematik der kleinen Krimina
lität aktuell, aber auch noch wenig ausgearbeitet, und es 
sind unterschiedliche Ansichten für ihre künftige rechtliche 
Regelung vorgebracht worden. Der Gesetzgeber müßte diese 
Problematik entsprechend unseren gegenwärtigen Erkennt
nissen und Erfahrungen unter Nutzung des Beispiels aus den 
anderen Ländern der sozialistischen Gemeinschaft regeln.
(Aus: Socialisticke südnietvo 1983, Heft 10, S . 9 f f . ;  Überset
zung aus dem Slowakischen von Dr. Helmut K e i l ,  Cottbus; 
redaktionell gekürzt und geringfügig bearbeitet.)
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